
Am kommenden Mittwoch, den 15.11.2001 wird im Deutschen
Bundestag in zweiter und dritter Lesung über den Kabinettsbe-
schluss vom 7.11.2001 zur deutschen Beteiligung am Afghanis-
tankrieg entschieden. Danach soll der Bundestag die Bundesre-
gierung ermächtigen, innerhalb eines Jahres je nach Anforderung
durch die USA selbst über den Einsatz von bis zu 3900 Bundes-
wehrsoldaten zu verfügen. Die verfassungsrechtlichen und völ-
kerrechtlichen Voraussetzungen für einen solchen Beschluss sind
aus folgenden Gründen nicht gegeben.

Nach dem Friedensgebot in Art.26 Abs.1 GG können militärische
Beistandsmaßnahmen nach Art.24 Abs.2 GG nur zur Verteidigung
gegen einen bewaffneten Angriff im Einklang mit dem Völker-
recht gemäß Art.25 GG erbracht werden.

Die Bundesregierung beruft sich in ihrem Kabinettsbeschluss
ebenso wie zuvor der NATO-Rat bei der Beschließung des Bei-
standsfalls darauf, dass nach den Attentaten vom 11.September
das Selbstverteidigungsrecht der USA nach Art.51 UN-Charta
gegen die Taliban-Regierung von Afghanistan gegeben sei.

Art.51 UN-Charta garantiert das naturgegebene Recht zur indivi-
duellen und kollektiven Selbstverteidigung im Falle eines bewaff-
neten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen bis der
Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat.

Was als „bewaffneter Angriff“ in diesem Sinne gilt, haben die
Vereinten Nationen in Art.3 der Resolution 3314 (XXIX) zur
Definition des Begriffs Aggression vom 14.12.1974 wie folgt
bestimmt:

a) die Invasion oder der Angriff durch die Streitkräfte eines
Staates auf das Gebiet eines anderen Staates...

b) die Beschießung oder die Bombardierung des Hoheitsge-
biets eines anderen Staates durch die Streitkräfte eines ande-
ren Staates...

c) das Entsenden bewaffneter Banden, Gruppen, Freischärler
oder Söldner durch einen Staat oder für ihn, wenn sie mit
Waffengewalt Handlungen gegen einen anderen Staat von so
schwerer Art ausführen, dass sie den oben angeführten
Handlungen gleichkommen, oder die wesentliche Beteiligung
an einer solchen Entsendung.

Mit der Frage eines bewaffneten Angriffs durch die Entsendung
oder die wesentliche Beteiligung an der Entsendung von bewaff-
neten Banden durch einen Staat hatte sich der Internationale
Gerichtshof in Den Haag, neben dem Sicherheitsrat und der
Generalversammlung eines der Hauptorgane der Vereinten Natio-
nen, 1986 in dem Klageverfahren von Nicaragua gegen die USA
zu befassen. In seinem Urteil kam der Gerichtshof zu dem Ergeb-
nis, dass die Verminung der nicaraguanischen Häfen und andere
militärische Maßnahmen durch reguläre Streitkräfte der USA eine
völkerrechtswidrige bewaffnete Aggression darstellten, nicht
jedoch die Finanzierung, Ausrüstung und Bewaffnung der nicara-
guanischen Contra-Einheiten; dies deshalb, weil das Gericht den
Contras eine relative Selbständigkeit bei der Planung und Durch-
führung ihrer Aktionen unterstellte. Deren Aktionen seien deshalb
nicht der Regierung der USA als bewaffneter Angriff zuzurech-
nen.

Dementsprechend wurde von der herrschenden Völkerrechtslehre
mit Ausnahme der USA und Israels bisher auch kein bewaffneter
Angriff im Sinne des Art. 51 UN-Charta angenommen, wenn ter-
roristische Aktionen gegen einzelne Staatsangehörige oder Grup-
pen von Staatsangehörigen auf fremdem Territorium verübt wur-
den und ein dritter Staat vermuteter Maßen oder bewiesen die ter-

roristischen Aktionen unterstützt. Die US-Bombenangriffe auf
Tripolis und Bengasi vom 14.04.1986, die als militärische Ant-
wort auf die Verwicklung von Libyern in den Bombenanschlag
auf die Berliner Diskothek „La Belle“ am 05.04.1986 durchge-
führt wurden, sind deshalb ebenso als völkerrechtswidrig verur-
teilt worden wie die Angriffe der USA auf den Sudan und Afgha-
nistan wegen der Al Quaida zugeschriebenen Attentate auf US-
Einrichtungen 1988 (vgl. Ipsen, Völkerrecht 4. Aufl. 1999,
S. 948).

Subsumiert man die bisher bekannten Fakten unter diese recht-
lichen Bestimmungen, die dazu ergangene Rechtsprechung des
IGH und die Völkerrechtslehre, so ist festzustellen, dass die USA
eine Entsendung der Attentäter vom 11. September durch die
Taliban-Regierung bisher selbst nicht behaupten. Um die Terror-
anschläge der Taliban-Regierung zuzurechnen reicht es auch
nicht, wie die Bundesregierung in dem Kabinettsbeschluß vom
07.11.2001, darauf zu verweisen,  dass die Taliban Osama bin
Laden beherbergen und schützen. Durch die Beherbergung wer-
den sie nämlich entgegen der Meinung der Bundesregierung nicht
zu Mittätern an den Massenmorden vom 11. September, sondern
machen sich allenfalls der Strafvereitelung schuldig.

Ein bewaffneter Angriff nach Art. 51 UN-Charta, der zu dem
Selbstverteidigungsrecht der USA und einer Beistandspflicht
Deutschlands nach Art. 5 NATO-Vertrag führen würde, liegt nach
den bisher veröffentlichten  Fakten somit nicht vor.

Weiterhin gilt das Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 UN-
Charta nur solange, bis der Sicherheitsrat der VN selbst die zur
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Nach Art. 5 NATO-Ver-
trag sind deshalb die Maßnahmen einzustellen, sobald der Sicher-
heitsrat die erforderlichen Schritte unternommen hat.

Dies war spätestens mit der Resolution 1373 (2001) vom
28.09.2001 der Fall. Darin hat der Sicherheitsrat ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terro-
rismus beschlossen, die die Staaten mit politischen, wirtschaft-
lichen, polizeilichen und gesetzgeberischen Mitteln umsetzen sol-
len. Zur Begleitung und Kontrolle der Maßnahmen hat der
Sicherheitsrat eine Kommission eingesetzt, die ihm nach Ablauf
von 90 Tagen berichten soll. Von militärischen Maßnahmen
gegen Afghanistan ist in dieser Resolution ebenso wenig die Rede
wie in der vorangegangenen Resolution 1368 (2001) vom 12.
September 2001. In beiden Resolutionen geht es dagegen darum,
die Anstifter, Mittäter und Helfershelfer der Terroranschläge zu
fassen und vor Gericht zu stellen. Soweit der Sicherheitsrat in
den Präambeln beider Resolutionen auf das Selbstverteidigungs-
recht hinweist, endete dieses jedenfalls mit den von dem Sicher-
heitsrat am 28. September ergriffenen Maßnahmen.

Selbst wenn schließlich den USA das Notwehrrecht nach Art. 51
UN-Charta zustünde, so gilt als elementarer Rechtsgrundsatz,
dass Notwehr nur mit Mitteln ausgeübt werden darf, die verhält-
nismäßig sind. Die von den USA seit Wochen durchgeführten
Bombardements sind unverhältnismäßig, weil sie zu erheblichen
Opfern in der Zivilbevölkerung führen und sie sind auch dazu
ungeeignet, das Netzwerk des internationalen Terrorismus zu
beseitigen. Noch viel weniger ist erkennbar, wie sie dem vom
Sicherheitsrat der VN erklärten Ziel dienen sollen, die Terroristen
zu verhaften und vor Gericht zu stellen.
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